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Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994f geändert wird 
Stellungnahme des ÖAMTC 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In der Anlage übermittelt der ÖAMTC seine oben genannte Stellungnahme in 25-facher 

Ausfertigung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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STELLUNGNAHME 
des ÖAMTC 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird 

Der ÖAMTC begrüßt die vorgesehene Liberalisierung des Gästetransportes durch 

Gastgewerbetreibende als eine weitere Maßnahme, das Lenken von Kraftfahrzeugen in 

einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand wirksam zu reduzieren. Durch die vorge

sehene Maßnahme wird ein im Rahmen der 0,5 Promille-Regelung an die Gesellschaft 

gegebenes richtiges Signal, daß sich Alkoholgenuß und Autofahren nicht vertragen, 

verstärkt. Es bleibt zu hoffen, daß die vorgesehene sinnvolle Änderung der Gewerbe

ordnung nicht durch kurzsichtige Interessen unterlaufen wird und daher bald in Kraft 

treten kann. 

Wien, im April 1998 
RD/S K59/2 , Mag.Me-ds 
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